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Quelle: Deutsche Energieagentur (dena)

Energiepass für Wohngebäude – warum?
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Was ist der Energiepass?

Der Energiepass ist ein Ausweis über die Energieeffizienz eines Gebäudes.

Er enthält folgende Informationen:

• Energiekennwerte (Gebäudehülle, Anlagentechnik)

• Vergleichswerte zu anderen Gebäuden

• Sanierungsempfehlungen

Darstellung der Energieeffizienz im dena-Energiepass: Bandtacho oder nach Energieeffizienzklassen?
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Wie kam es zum Energiepass?

EU-Richtlinie zur
„Gesamtenergieeffienz von Gebäuden“

beschlossen Dez. 2002, Inkrafttreten Jan. 2006

Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
Inkrafttreten Sept. 2005

Referentenentwurf
veröffentlicht Nov. 2006

Energieeinsparverordnung 2007 
(EnEV)

geplante Verabschiedung: Okt. 2007

Energiepass
erforderlich ab: Jan./Jul. 2008 (Wohngebäude)

Jan. 2009 (Nichtwohngebäude)

Zustimmung Bundesrat

Europäisches Recht

Umsetzung in 
Nationales Recht

Inkrafttreten
EnEV 2007
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Wann muss ein Energiepass erstellt werden?

Ein Energiepass muss vorgelegt werden können bei

• Neubau (bereits seit 2002)

• Verkauf von Bestandsgebäuden (in Zukunft)

• Neuvermietung / -verpachtung
von Bestandsgebäuden (in Zukunft)

Dies gilt sowohl für Wohn- und Nichtwohngebäude (Schulen, Bürogebäude, ...)

Sonderregelungen:

bei Gebäuden < 50 m² Nutzfläche ist kein Energiepass notwendig.

bei gemischt genutzten Gebäuden sind die Wohn- und Nichtwohnanteile als 
eigenständige Gebäude zu behandeln. 
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Energieausweis

Vergleichswerte

So sieht er aus: Energiepass für Wohngebäude – Seite Energiebedarf

Energiebedarf
Darstellung als Bandtacho

Auszug aus dem dena-Energiepass
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Energieausweis

Energieverbrauch
Darstellung als Bandtacho

Energiepass für Wohngebäude – Seite Energieverbrauch

Auszug aus dem dena-Energiepass
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• für Wohngebäude bis 4 Wohneinheiten
(Bauantrag vor 1. 11. 1977), ab 1. 01. 2008

Energieausweis nach Bedarf

• für Nichtwohngebäude

• für Wohngebäude > 4 Wohneinheiten

• für Wohngebäude bis 4 Wohneinheiten 
(Bauantrag nach 1. 11. 1977, oder gebaut /
modernisiert nach WSchVO 1977)

• für alle Wohngebäude: Übergangsfrist
voraussichtlich Okt. 2007 bis 1. 01. 2008

Energieausweis nach Bedarf oder Verbrauch (Wahlfreiheit)

Energiepass nach Bedarf oder nach Verbrauch?
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Ab wann besteht die Energieausweispflicht?

Der Energiepass muss spätestens vorgelegt werden können am

• 1. 01. 2008 für Wohngebäude, die bis 1965 errichtet wurden

• 1. 07. 2008 für Wohngebäude, die nach 1965 errichtet wurden

• 1. 01. 2009 für Nichtwohngebäude, auch mit Aushangpflicht

2005 2006 2007 2008 2009
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Was enthält der Energiepass noch? – Modernisierungsempfehlungen

Modernisierungstipps: Pflicht
(soweit möglich)

Variantenvergleich: freiwillig

Auszug aus dem dena-Energiepass
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Wo gibt es noch weitere Informationen?

www.gebaeudeenergiepass.de

Ausstellerdatenbank

dena-Hotline: 0 8000 – 73 67 34

• derzeit ca. 20.000 Aussteller erfasst

• insgesamt wurden bereits ca.
40.000 Energiepässe ausgestellt
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Ich wünsche Ihnen noch schöne SIC-Infotage!

Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Dipl.-Ing. Arch. Harald Schwieder
Solar Info Center
Emmy-Noether-Str. 2
79072 Freiburg

Tel. 0761-79177-14
Fax 0761-79177-19
www.energieagentur-freiburg.de


